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1. Grundsatz 

 Für Veranstaltungen muss ein Schutzkonzept gemäss COVID-19-Verordnung besondere 

Lage Art. 4 erarbeitet und umgesetzt werden. Das Schutzkonzept zeigt auf, wie die Ver-

anstaltung unter Einhaltung von Schutzmassnahmen durchgeführt werden kann. Ist es 

nicht möglich, die Abstände zwischen Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, 

einzuhalten, sind gemäss Art. 4 Abs. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 5 derselben Verord-

nung die Kontaktdaten zu erheben. Wichtig in dieser Phase ist, dass allfällige Anste-

ckungsketten nachvollzogen werden können und die Ansteckung mit Covid-19 einge-

dämmt werden kann. Für das Umsetzen und Einhaltung des Schutzkonzepts ist die Ge-

meinde als Veranstalter des Informationsanlasses zuständig. Es muss eine Person be-

nannt werden, die für die Einhaltung des Schutzkonzeptes verantwortlich ist. 

 Für alle Besucher und Besucherinnen gilt während der gesamten Aufenthaltsdauer der 

öffentlichen Informationsveranstaltung gemäss der Verordnung des Regierungsrats des 

Kantons Bern über die Maskentragpflicht zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 

07.10.2020 die Maskentragpflicht für öffentliche Innenräume. Für diejenigen Personen, 

welche noch keine Maske beim Erscheinen tragen, werden beim Eingang kostenlos Mas-

ken zur Verfügung gestellt. 

 

2. Covid-19 erkrankte Personen 

 Kranke Personen sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben, ebenfalls Personen, welche mit 

einer erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten. Hier gelten 

die jeweiligen Empfehlungen des BAG zu Isolation und Quarantäne sowie die Weisungen 

und Anordnungen der zuständigen kantonalen Stellen. 

 

3. Erfassung Personenkontaktdaten 

 Alle Teilnehmer müssen auf dem Erfassungsblatt, welches pro Sitzplatz mit einem Kugel-

schreiber bereitgelegt wird, ihre persönlichen Angaben wie Name, Vorname, Geburtsda-

tum, Adresse und Telefonnummer deklarieren und erfassen. Diese Erfassungsblätter wer-

den in der Pause von den Organisatoren eingesammelt und werden auf die Vollständigkeit 

kontrolliert. Sollte sich im Nachgang der Veranstaltung herausstellen, dass eine mit Co-

vid-19 angesteckte Person an dem Anlass teilgenommen hat, wird diese gebeten, umge-

hend die Gemeindeverwaltung zu informieren, damit notfalls Quarantänemassnahmen 

angeordnet werden können. 

 Die Gemeindeverwaltung stellt ein sicheres Aufbewahren der Personenkontaktdaten für 

eine Dauer von 14 Tage sicher, danach wird die Liste vernichtet. 

 Am Eingang steht eine Hygienestation mit einem Desinfektionsdispenser. Besucher wer-

den angehalten, vor dem Eintritt die Hände zu desinfizieren. 

 

4. Informationskonzept 

 Als Massnahmen zur Information der anwesenden Personen über allgemeine Schutzmas-

snahmen wie Maskenpflicht sowie Händehygiene, Abstandhalten oder Husten- und 

Schnupfenhygiene wird das Informationsmaterial des BAG (Plakate, Screens etc.) promi-

nent angebracht. 

 

 Auf der Gemeindewebsite wird vor der Veranstaltung orientiert, unter welchen Massnah-

men der öffentliche Informationsanlass in der Mehrzweckanlage Emmenschachen durch-

geführt werden kann. 

 

5. Distanzregelung 

 Abstand halten gilt auch weiterhin: Die "physische Distanz" von anderthalb Metern ist, 

wenn immer möglich, einzuhalten. Es gilt die Eigenverantwortung der Teilnehmer. 

 

 



6. Sitzordnung  

 Der Einlass und der Auslass in die Mehrzweckhalle sollen gestaffelt erfolgen. Die Besucher 

werden gebeten, rechtzeitig vor der Veranstaltung zu erscheinen. Die Sitzplätze werden 

mit grösserem Abstand bestuhlt. Da auf ein Apéro verzichtet wird, kann beim Eingan eine 

Mineralflasche zur Erfrischung bezogen werden. Auf die chronologische Nummerierung 

der Bestuhlung wird bewusst verzichtet, da bei der späteren Diskussionsrund die Sitz-

plätze verlassen werden und entsprechend nicht mehr nachvollzogen werden kann, wer 

sich mit wem unterhalten und ausgetauscht hat. 

 

 

 Name der verantwortlichen Person: Franz Held, Präsident Hochbaukommission Lützelflüh 

 Name der Stellvertretung: Florian Mathys, Bauverwalter Lützelflüh 

 

Lützelflüh, 13. Oktober 2020 


